
Besprechungen
wiırd. Wenn der atz NUr bedeuten soll, da{fß das eın ıcht begriffen werden
kann, hne daß eine Beziehung ZU) erkennenden Subjekt hat, iSt das iıne
Selbstverständlichkeıt. Soll ber 9 das eın könne LUr als aut das ubjekt
bezogenes erkannt werden, scheint der Satz dem zweıten Atz widersprechen.
Trefflich hat Thomas Von Aquın die hıer drohende Doppeldeutigkeit aufgedeckt
(S cth. 5& ad bzw. De verıtate A ad 3 Danach 1St durchaus
richtig, 9 da{fß das wahre eın als wahres hne „Relationalität“ nıcht ertafßt
werden kann; ıcht aber, da{ß das ein NUr als wahres, NUuUr als aut die Erkenntnis
bezogenes, erkannt werden kann.

Mehr als ıne Frage ware bezüglıch der Auffassung der Kategorıen stellen.
Wenn alle Beziehungen der Sejenden zueinander, die 1ın Urteilen ausSgesSagt werden,

Kategorien gemacht werden, wiıird deren Zahl unabsehbar. Wenn die
Kategorie zugleıch als das ormale Element jedes Urteils gelten soll, werden
unvermeıdlich die realen Beziehungen der Seienden, die ausSgesagt werden, Mi1t der
rein gedanklichen „Beziehung“ der Identität, welche die Form“” der Aussage auch
nıcht beziehungshafter Pridikate iSt, autf die gleiche Stute gestellt. Das ist WAar in
der heutigen formalen Logik üblıch, dient ber schwerlich einer tieteren Erfassung
des Wesens des Urteıils. Damıt hängt 4 da{ß dıe Urteilskopula in ihrer
wesentliıchen Bedeutung beı kurz kommt.

Unter dem Titel der „Affirmation“ scheinen welı unterschiedene Momente des
Urteıls zusammengefaißt se1n, eınerseıts das Ja bZw. Neın der Zustimmung bZzw.
Ablehnung des Urteilsinhalts, anderseıts die damıt ıcht immer verbundene Finsicht
ın die Wahrheit des Urteils. Da 1Ur 1m wahren Urteil die Transzendenz sıch
vollendet, 1St selbstverständlich. Das besagt ber nıcht, dafß dıe Vollendung der
Transzendenz „Kriterium“, Erkennungszeichen, der Wahrheıit des Urteıils seın
kann, da vielmehr umgekehrt das Wıssen die Wahrheit Voraussetzung dafür
1St, da{fß die Erkenntnis als vollendet betrachtet werden kann. Die ben zitierten
Satze ber das Bei-siıch-selbst-Sein des Se1ins 1mM Wıssen mogen eın Programm
einer SaNzZCH Erkenntniskritik enthalten, ber auch nıcht mehr als eın Programm.

So regt das inhaltreiche Buch mehr als einer Rücksicht Zu Weiterdenken
un beweiıist darın seine Fruchtbarkeıt. de Vrıes, S

Wıderstand dıe Staatsgewalt. Sozialethische Erörterung.
Q0 (243 S Münster/W. 1966, Regensberg.

Zu dem 1m 19. Jahrhundert, der Ara des Konstitutionalısmus, verschüttet BC-
legenen, se1t dem Erlebnis des „Unrechtsstaates“ wieder brennend gewordenen
Problem des Widerstandsrechts eistet diese Arbeit einen förderlichen Beıtrag. Be-
sonders dankenswert 1sSt die sorgfältige Berichterstattung ber die Aussagen ZU

Thema in der NECHETEN evangelıschen Theologie 17—74) Unzureichend 1St dagegen
der Überblick ber die „Posıtion der katholischen Sozialethik“ 77—114); Danz
kümmerlich, w 1e CS danach scheinen möchte, siınd die Aussagen katholischer Moral-
theologen un: Sozialethiker Gegenstande doch \ So auft denn auch die
eigene Lösung, die Rock 1mM dritten eıl seiner Arbeit vorlegt, Sache nach SanzZ
auf das hinaus, W as iıch 1mM „Wörterbuch der Politik“ (Heft Zur AQristlichen
Staatslehre, “"1 957 allerdings nıcht dem Stichwort „Widerstandsrecht“
sondern dem Stichwort „Revolution“, ausgeführt habe Das chliefßt ıcht aus,
da{fß Ro einıge U un ansprechende Gedanken vorlegt, insbesondere ın
seinen Ausführungen ber auctorıitas 1im Zusammenhang Mit außeiIcC, mehren,
über die Bedeutung der DaX tranquıllitas ordinıs als eınes Kernstücks des Gemeıin-
wohls

Rock bemängelt, Z Teil mıiıt Recht, da{iß andere utoren die einschlägı
termiını ıcht eindeutig detinıeren der nıcht konsequent anwenden; beı ıhm bst
ber vermiıßt iNnanl eine klare Begriffsbestimmung dessen, W as der Staats-

verstanden wıssengewalt, der gegebenenfalls Widerstand entgegenZUSELZCN ist,
W1 Wenn HSE Sozialphilosophie die auctorıtas stricte socıialıs, m die Befugnıis,
eın Sozialgebilde (Staat der W as sONSt) verbindlich leiten, ]eichbedeutend miı1t

Anspruch darauf, da{ß die Glieder des Sozialgebildes den getroffenen Anor
NUunNZeCnH nachkommen, eINZ1Y und allein AauSs der necessitas NL1 cComMun1S herleitet
und ben dadurch uch begrenzt, dann 1St klar, dafß Widerstand S dıe vVvVe_r-
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standene „Staatsgewalt“ nıemals berechtigt seıin kann; liefe Ja aut Zuwiderhand-
uns dıe necessitas ONn1 COommuUunISs hinaus. Be1 der „Staatsgewalt“, der älüber Wiıderstandsrecht un gegebenenfalls Widerstandspflicht 1n Frage kommen,

kann AN sıch folgliıch 1Ur handeln die faktische Macht der Gewalt Gewalt-
anwendung, Gewaltsamkeit), die mittels der ıhrem Sınne ach tür die Wahrung des
Gemeinwohls gyeschaftenen Organısatorıschen und technischen Apparatur des Staates
VO  3 dem der denen ausgeübt wırd, diıe iıhre Hand den Schalthebeln dieser
Apparatur haben, yleichvıel, ob Ss1e aut rechtmäfßigem der unrechtmäßigem Wegediese Schalthebel gelangt SIN letzteres unbeschadet der klassıschen Unter-
scheidung VO:  -} tituli un reg1m1n1s, wofern 11UL anerkannt wird,
daß der rechtmäfßıeg rworbene Titel ıcht unverlierbar ist, sondern verwirkt werden
kann un durch vorsätzlich gemeinwohlwidriges Handeln verwirkt wiırd. Ist ber
nıcht die Nn Frage nach dem „Wıderstandsrecht“ a CNS vestellt? Im Fall des
Unrechtsstaates genugt ıcht der Wiıderstand den Tyrannen, Ja nıcht einmal
dessen Beseıitigung, sondern mu{fß die , nıcht (mehr) auf Verwirklichung des
Gemeinwohls, sondern aut Unterdrückung ausgerichtete Apparatur zerschlagen
un durch eine andere, sachdienliche EerSeizt werden; „Staatsgewalt“ ISt dieser
Machtapparat selbst verstehen mıtsamt der Verfügung ber ıh

Von entscheıidender Bedeutung tür dıe Frage eines Revolutions- der Wıder-
standsrechts 1St die Lehre Von der Volkssouveränität; darum betremdet CS, dafß
Rock iıhr keine Autmerksamkeit schenkt; auch 1im Sachverzeichnis sucht IMNa  S „Volks-
souveränıtit“ vergebens. Nahezu alle katholischen utoren werden VO:  $ Rock
ziemlich hart angelassen; verschont davon leiben das VO  w} ıhm MmMIt echt stark aus-
gewertete Werk VO TIh Meyer Dl „Institutiones 1Ur1Ss naturaliıs“, SOWI1e Pribilla
un!: seın eigener Lehrer L. Berg, der mI1t ebhafter Zustimmung angeführtWI1rd. Rocks Unsıtte, zahllose Worter MIt Bındestrichen unterteilen (z. B
„be-gründen“), 1St bereits VO  — anderer Seıte als Marotte beanstandet worden. In
dem 32 Seıiten 7—2 umfiassenden Anmerkungsteıl (meıst Angaben VO  e} Fund-
tellen sollte besser ersichtlich gemacht se1n, WOZU die Anmerkungen gehören; der
Leser tate sıch leichter, WEeNnNn entweder die Kapitel 1m SAaNZCH Buch durchgezählt
waren der 1er 1n den Überschriften neben dem Kapıtel sıch auch der einschlägıge
eıl des Buches egeben ftände

Als besonders ankenswert se1l Z Schluß die sorgfältige Auswertung der eın-
schlägigen Schriftstellen, insbesondere Röm 19 anerkannt; damıt 1St der bisherige
Vorsprung der evangelischen Seıte aufgeholt N el 1-Breuninez;, Sa

I Z y Naturrecht als Ordnungsnorm der Gesellschafl. Der Weg der
hatholischen Gesellschaftslehre. 80 77 S öln 1966, Bachem.
Vor wWwel Jahren (Schol [1964] 478—479) wurden wWwe1l Bändchen der

Schriftenreihe der Nıedersächsischen Landeszentrale tür politische Bildung hier -
gezeigt un gewürdigt, worın die Kerngehalte der katholischen un der evangelischenSoziallehre dargelegt wurden; beide haben inzwischen 1mM Verlag J. P. Bachem 1n
öln Neuauflagen erlebt. Das hier besprechende Werk 1St die Fortfall der
umfangreichen Dokumentation stark erweıterte Darstellung des tragenden Ge-
dankengerüsts der katholischen Sozijallehre durch F. Klüber In der Hauptsachedurch Rückgriff aut eigene trühere, t in den uchhandel gelangte, sondern als
Unterrichtsmittel be1 Kursen un dergleichen verwendete Arbeiten hat ert. das
Werk 1m wahren ınn des Wortes angereıichert. Bemerkenswert 1St eın kleiner
Unterschied. In der Ausgabe der Niedersächsischen Landeszentrale hatte die ber-
schrift des 1. Kapitels gelautet: „]Das Naturrecht als Erkenntnisquelle der atho-
ischen Soziallehre“; diese Kapiıtelüberschrift erscheint jetzt, leicht abgewandelt
„Naturrecht als Ordnungsnorm der katholischen Soziallehre“, als Buchtitel, während
die berschrif des Kapitels nunmehr Von der „Bedeutung des Naturrechts für die
Ordnung der Gesellschaft“ spricht, W 4S den Inhalt des Kapitels zweıtellos SECNAUCI
trifit. Nıcht Sanz klar 1St, W1e Vert. den Untertitel des Buches, „Der Weg der
katholischen Soziallehre“, verstanden Wwıssen wiıll Oftenbar 1St ıcht der Weg
gemeıint, den diese Lehre 1im auf iıhrer Entwicklung zurückgelegt hat, wI1ıe ihn
beispielsweise das Büchlein vVvon de Wıtte, „Kirche - Arbeit - Kapıtal“ (Limburg
1964, Lahn-Verlag, durch Beıträge VO:  3 O. v. Nell-Breuning erweıterte Lizenzaus-
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